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Bestimmung der Nationalgarde ist die ununterbrochene Aufsicht
über die innere Sicherheit des Staates und des Eigenthumes der
Ehre und der Rechte aller einzelnen Staatsbürger.

Die Nationalgarde wacht über die Ruhe, das Leben, die Ge¬
sundheit, die Habe, die Sitten , die Bequemlichkeit seiner Mitbürger,
entfernt von ihnen Mängel und Unglücksfälleoder vermindert die
Folgen derselben; schützt sie vor Gewalt und Betrug , bietet dem
Hilfbedürftigen die Hand, zwingt den Müßigang zur Arbeit, zieht
verborgene Verbrechen aus ihrem Dunkel, und wird nie müde das
Böse zu entdecken oder zu hindern und das Gute zweckmäßig zu be¬
fördern. Vor der Nationalgarde gilt kein Ansehen der Person ; ihr
Ernst wird durch menschenfreundliches bescheidenes Benehmen gemil¬
dert. Sie wirkt überall und schnell, verletzt nie die Rechte des
Staates und der Bürger. Der Enthusiasmus für den schönen Beruf
erhebt die National - Garde über alle Beschwerlichkeiten; sie ist be¬
lohnt durch das edle Selbstgefühl, das aus der Erfüllung jeder gro¬
ßen und schweren Pflicht entspringt; sie ist bereit ihr Leben zu opfern
für die Religion, Mitbürger, Staat und Landesfürsten.

Die folgende Belehrung ist ein schwacher Umriß der ersten
Pflichten und der unentbehrlichsten Erfordernisse eines Nationalgardi¬
sten, dem der Staat eine so wichtige und verantwortungsvolleStel¬
lung anvertraut.

Vieles muß der Beurtheilungskraft, der Klugheit der Menschen-
kenntniß des Nationalgardisten überlassen werden, welcher Zeit , Um¬
stände, Lokal- und Personal-Verhältnisse immer genau erwägen und
die Grenzen seines Wirkungskreises nie überschreiten darf.

Der Nationalgardist, dem die Wache über Ehrenhaftigkeit in
jeder Beziehung anvertraut ist, muß ein Ehrenmann im strengsten
Sinne des Wortes sein.

8 1-
Sobald der Nationalgardist Kenntniß erlangt von einem Tu¬

multe, Austauf oder irgend einem andern die öffentliche Ruhe stören¬
den Unfug, hat er sich augenblicklich an Ort und Stelle zu begeben
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und mit schnell wirkender Klugheit Alles anzuordnen und einer weiteren
Verbreitung der Unruhe vorzubeugen , die Ruhe wieder herzustellen,
die Urheber aber in sichere Verwahrung zu bringen.

8- 2.
Sobald der Nationalgardist von einem Diebstahle oder Ein¬

brüche Kenntniß erlangt , hat er sich unverzüglich an Ort und Stelle
zu verfügen , alle Umstände zu erheben , nach den Personen zu for¬
schen , welche im Verdachte , die That verübt zu haben , stehen, kurz
alle Notizen zu sammeln , die zur Entdeckung des Thäters führen
können.

8- 3.
Sobald der Nationalgardift von einem vollzogenen oder ver¬

suchten Mord , Selbstmord oder lebensgefährlichen Unglücksfall Kennt¬
niß erlangt , so hat er am Ort des Ereignisses zur Rettung und
Hilfe die schleunigsten Maßregeln zu treffen , zugleich aber auch zu
hindern , daß kein Auflauf sich ereignet.

8- 4.
Der Nationalgardift hat zu überwachen , daß mit keinem Fuhr¬

werke schnell gefahren werde , daß kein Kutscher oder Fuhrmann über¬
mäßig schnalze, dem andern Vorfahre , den Weg verstelle , die Pferde
auf der Straße abfüttere , zu nahe an den Häusern und dem für die
Fußgänger bestimmtem Wege fahren , daß die Fiaker in der Stadt
durchaus einen langsamen Trab fahren , sich nie von den Pferden
entfernen.

8- 5.
Der Nationalgardist hat darauf zu sehen , daß bei Errichtung

und Verbesserung der Häuser die nöthigen Vorsichtsmaßregeln für die
Arbeiter sowohl , als für die Vorübergehenden getroffen werden , daß
die Ziegeldecker , wenn sie auf den Dächern arbeiten mit einem Seile
um den Leib befestiget sind , daß Kellerlöcher , Fallthüren und über¬
haupt gefährliche Oeffnungen jeder Art gehörig verwahrt werden , daß
Brücken , Stege und Geländer im guten Stande sind, daß die Passage
auf den Straßen immer frei gehalten und folglich nicht geduldet
werde , daß Bau - und Tischlerholz , Fässer , Bier - , Mehl - und andere
Wägen , Schutt - , Koth - und Schotterhaufen dieselben sperren , daß
die Güssen immer reinlich erhalten , und weder Wase noch Kehricht
auf dieselbe geworfen werde.

§. 6.
Das Betteln auf den Straßen sowohl als in den Häusern ist

überall strenge abzustellen . Krüppel oder Personen , die mit Eckel
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erregenden Krankheiten oder Schäden behaftet sind , werden ohne Ver¬
zug dem Blocke des Publikums entzogen , und entweder in ein Sie¬
chenhaus oder in ihre Wohnungen gebracht , dagegen sind hilflose
und zur Versorgung würdige Arme aufzusuchen und der Behörde an¬
zuzeigen . Auch ist darauf zu sehen , daß Arme , welche nach den be¬
stehenden gesetzlichen Verordnungen auf die unentgeldliche Verpflegung
aus den Medizinal - Anstalten Anspruch haben , von den Bezirksärzten
gehörig besorgt und mit Arzneien versehen werden.

8- 7.
Harfen - , Orgel - oder Trommel - und andere Spiele auf den

Gaffen und den Höfen der Häuser und in Gärten , ist nur denen er¬
laubt , die die schriftliche Befugniß hierzu haben.

8- 8 .
In Bezug auf die Lebensbedürfnisse hat der Nationalgardist

folgendes zu beobachten:
Daß Brod , Fleisch , Bier , kurz alle unentbehrlichen Lebensbe¬

dürfnisse immer in hinlänglicher Menge und in guter gesunder Qua¬
lität vorräthig sind, daß Brod und Fleisch immer nach der jedesmali¬
gen Satzung verkauft und ungesunde Lebensmittel sogleich entfernt
werden.

8- 9.
Mit offenen Lichtern über die Gaffe zu gehen , überhaupt jede

feuergefährliche Handlung hat der Nationalgardist sogleich abzustellen.

8. 10.
Entsteht Feuer , so hat der Nationalgardist zu veranstalten , daß

in der Nähe des Feuers zur Nachtszeit Jedermann aus dem Schlafe
geweckt, Kinder , Greise und andere Personen aber , die sich selbst die
nöthige Hilfe nicht geben können , in Sicherheit gebracht werden,
daß jene Gerätschaften , die aus dem Feuer noch gerettet werden
können , an einen sichern Ort übertragen und durch Wachen gegen
Entfremdung gesichert werden ; und daß endlich alle Zugänge zu den
Orten des Feuers frei erhalten werden.

8 11
Sind Spuren einer absichtlichen Feueranlegung vorhanden , so

hat der Nationalgardist zur Entdeckung der Thäter alle ihm zu Ge¬
bote stehenden Mittel anzuwenden.

8 12.
Auf die nächtliche Beleuchtung der Straßen muß ein vorzüg¬

liches Augenmerk gerichtet werden.
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8 13.
Leute, die schlafend in offenen oder leeren Hütten, auf freier

Straße oder unter Thorwegen angetroffen werden, müssen unterge¬
bracht und wenn sie verdächtig sind, in Verhaft genommen werden.

8 14.
Entstehen Händel, Schlägereien, Tumulte, so hat der National¬

gardist Alles anzuwenden, um dieselben schon im Anfang beizulegen.
Das sicherste Mittel ist die Urheber zu entfernen.

8 15.
Alle großen Fang- und sonstigen bösartigen Hunde sich anzu¬

hängen, und es dürfen keine Hunde ohne Maulkorb herumlaufen.

8- 16.
Zusammenrottungen der Handwerksgesellen find sogleich abzu¬

stellen.

8- 17.
Der Nationalgardist hat aufmerksam zu sein, daß sich keine zur

Beförderung der Ausschweifung bestimmten Schlupfwinkel bilden.

8- 18.
Unzüchtige skandalöse Bilder, Bücher und Lieder sind sogleich

hinweg zu nehmen.

8 19.
Oeffentliche frevelhafte Reden und Aeußerungen, wodurch die

guten Sitten, die Religion, der Staat , der Landesfürst angegriffen,
verdienen eine besondere Aufmerksamkeit.

8- 20.
Auf Betrüger, die durch Geldmachen, Geisterbannen, Schatz¬

graben, Wahrsagen, Kartenaufschlagenu. s. w. das leichtgläubige
Publikum zu hintergehen suchen, müssen abgeschafft, abergläubische
Mißbräucheu. s. w. nicht geduldet werden.

8- 21.
Auf den Leichenhöfen muß nachgesehen werden, daß die Gräber

die vorschriftsmäßige Tiefe haben; ob sie nicht zu früh wieder auf-
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gegraben werden , und ob die Leichen nicht über die vorgeschriebene
Zeit in der Todtenkammer liegen bleiben.

8- 22.
An Sonn - und Feiertagen hat der Nationalgardist zu sorgen,

daß keine Holz - , Kien - , Kohlen - und andere schwere Wägen weder
auf - noch abgepackt werden ; und überhaupt , daß keine knechtischen
Arbeiten verrichtet werden ; daß auf den Gaffen von Kindern die
Evangelien nicht gebetet oder andere kirchliche Ceremonien verrichtet
werden.
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Handgriffe mit dem Gewehre.

«̂ ^ie Handgriffe, welche der Nationalgardisi nothwendig wissen
muß, sind nur sehr wenige, da die weitläufigen Ererzitien des regu-
lirten Militärs für ihn, wenn er sie erst erlernen müßte, ganz zwecklos
wären.

Das Infanterie- Gewehr wird auf der linken Schulter mit der
linken Hand so getragen, daß es eine schiefe Richtung erhält. Der
Kolben wird mit der Fläche der Hand umfaßt, und der Daumen auf
die untere Blechschraube gelegt.

Mit dieser Stellung des Gewehres werden alle Patrouillen und
jede andere Dienstverrichtung vollzogen, wo nicht eigens eine größere
Aufmerksamkeit nothwendig ist, und das Gewehr „Nicht euch ! "
genommen werden muß.

Nach dem Militärreglement wird das Gewehr „Nicht euch"
genommen, indem man es auf der linken Seite in eine senkrechte Lage
bringt, am Schenkel und an Achsel andrückt.

Eine dritte übliche Art das Gewehr zu tragen, ist: „Hahn in
Arm, " wodurch es gleichfalls eine senkrechte aber erhöhte Lage da¬
durch erhält, daß es mit den Schloßschrauben- Bestandteilen an den
rückwärtigen Theil des linken Borderarms gestützt und an der Achsel
angelehnt wird.

klm mit dem Gewehre auszuruheu, wird es „bei FnH " ge¬
bracht, so zwar, daß die Spitze des Kolbens mit der linken Schuh¬
spitze gleich zu stehen kömmt, der Gewehrlauf aber an der rechten
Achsel ruht.

Um das Gewehr von „hei FuH " in die erhöhte Lage zu brin¬
gen, wird bloß „Schultert " kommandirt; nach welchem das Ge¬
wehr mit der rechten Hand gehoben, nahe am Leibe gewendet und der
linken Hand übergeben wird, welche es am untern Theil des Kolbens
fest angreift und in die senkrechte Lage bringt.

Das Laden des Gewehres über das Kommando „Man wird
laden" geschieht bei den noch mit Feuerstein-Schlössern versehenen
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Gewehre» der Nationalgarde, indem die Patrone am der Kugel ent¬
gegengesetzten Theile aufgerissen und einige Körner auf die Pfanne
geschüttet werden. Das übrige noch in der Patrone befindliche Pul¬
ver wird zur Mündung des Gewehres gebracht, hineingeschüttet, die
Patrone- Hülse nachgegeben, mit dem Ladstocke durch einige kräftige
Stöße hinabgedrückt und so zum Schüße fertig gemacht.

Das Zielen geschieht, indem man das am Gewehrringe zunächst
der Mündung angebrachte Pünktchen mit dem zu treffenden Gegenstände
in eine Linie bringt.

Der mit dem Gewehre versehene Nationalgardist hat sich jeder
Begrüßung durch Abnehmen des Hutes zu enthalten, da das militä¬
rische Grüßen durch Anziehen des Gewehres in die Stellung richt
euch geschieht.

Wenn mehrere Nationalgardisten zusammen gehen, so muß Einer
der Führer seyn, welcher nun eine Begrüßung oder Ehrenbezeugung
zu leisten „Habt Acht !" wenn das Gewehr Kolben hoch  und
Richt euch! kommandirt, wenn es Hahn in Arm  getragen
wird.

Wenn sich die Nationalgarde in Zügen mit mehreren Gliedern
formirt, so hat ein Gardist sich Elbogen an Elbogen an den andern
anzuschließen und die Männer der rükwärtigen Glieder haben sich ge¬
nau hinter ihre Vordermänner zu stellen. Mehr als 3 Glieder wer¬
den nie formirt.

Wenn mit Reihen abmarschirt wird, so wird auf das Kommando
Halb rechts!  oder Halb links!  entweder rechts oder links die
halbe Wendung gemacht.

Auf das Kommando rechts um wird sich gegen die rechte
Seite in die entgegengesetzte Richtung ganz herum gewendet.

Die Ehrenbezeugungen mit Habt Acht!  oder Richt euch'
werden kommandirt, wenn dem Körper eine andere Truppe entgegen
kommt, wenn Posten oder Schildwachen passirt werden, und wenn ein
Vorgesetzter in die Nähe gelangt.

Jedes Kommando hat auf 3 Schritte Entfernung von jenem Ge¬
genstände zu geschehen, wegen welchem kommandirt wird.

Wenn sich der Nationalgardist auf einem Posten als Schildwache
befindet, so ist das Gewehr immer Hahn  in Arm  zu nehmen; jeder
passirende Vorgesetzte ist mit Richt euch zu begrüßen.

Zur Nachtszeit wird keine Ehrenbezeugung geleistet.
Dieses sind die Hauptpunkte, welche sich der Nationalgardist

eigen machen dürfte, um die nöthige Gewandtheit mit dem Gewehre
zu erlangen.
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Uebrkgens laßt sich ein Ererzitium auf Handgriffe beschrankt,
rurch Buchstaben nur andeuten , nie aber erlernen ; Uebung , ein ver¬
nünftiger Ererzirmeister und Liebe zum Ererziren werden in 2 bis 3
Tagen jeden Nationalgardisten zu einem Manne bilden , der sich mit
jedem Soldaten messen kann.

Eine Hauptsache ist es übrigens , das Gewehr , wenn es seinem
Zweke als Waffe entsprechen soll , immer im guten , brauchbaren
Stande zu erhalten.

Wenn Lauf und Schloß , dort wo sie in Eisen oder Holz grei¬
fen , gut geöhlt , wenn die Eisenbestandtheile nach einem Regen immer
abgewischt , gute Steine aufgeschraubt , das Zündloch rein gehalten und
die Batterie feuerhaltig ist , so wird auch von dem Gewehre immer
jener Gebrauch gemacht werden , zu dem es bestimmt ist.



Erdrückt bei N. Klopf 5en. und Alrrondcr Eurich in Wien.
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